
  

Streit um Presseplätze beim NSU-Prozess

Nachrichtenmagazin: Gericht handelt aus „Trotz“ und
„verletzter Eitelkeit“

Die Online-Ausgabe eines Nachrichtenmagazins berichtet über die Neuvergabe der
Presseplätze im sogenannten NSU-Prozess. Unter anderem wird berichtet, dass der
6. Strafsenat des Oberlandesgerichts München (OLG) der überraschten
Öffentlichkeit mitgeteilt habe, dass „im Hinblick auf den Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 12. 04. 2013 die Durchführung eines neuen
Akkreditierungsverfahrens notwendig wird und dies bis zum geplanten
Hauptverhandlungsbeginn am 17.04.2013 zeitlich und organisatorisch nicht mehr
möglich ist“. Weiter heißt es im Bericht: „Wer die Posse um die Presseplätze bislang
aufmerksam verfolgt hat, wird wissen: Diese Begründung ist falsch.“ Das
Bundesverfassungsgericht habe zwar angeordnet, dass das Oberlandesgericht
München mindestens drei Plätze nun zusätzlich an ausländische Medien mit
besonderem Bezug zu den Opfern vergeben müsse. Es habe aber keinesfalls ein
neues Akkreditierungsverfahren verlangt oder auch nur Bedingungen aufgestellt, die
ein solches notwendig machten. Vielmehr hätten die Verfassungsrichter dem
Vorsitzenden Richter nahegelegt, „ein Zusatzkontingent von nicht weniger als drei
Plätzen zu eröffnen, in dem nach dem Prioritätsprinzip oder etwa nach dem
Losverfahren Plätze vergeben werden“. Unter der Zwischenüberschrift „War es
Trotz oder Angst vor einem Revisionsgrund?“ äußert der Autor, dass als Grund für
die Aufhebung des ersten Verhandlungstermins Trotz und verletzte Eitelkeit in Frage
kämen: „Drei Verfassungsrichter, Professoren zumal, wollen klüger sein als wir, die
Berufsrichter an der Front, nicht mit uns, dann halt gar nicht“. Ein Leser des
Magazins sieht eine Verletzung presseethischer Grundsätze. Der Bericht enthalte
falsche Behauptungen und diskreditierende Unterstellungen. Er hält die Behauptung,
dass die Begründung des Gerichts für die Entscheidung, ein neues
Akkreditierungsverfahren durchzuführen, falsch sei, für unzutreffend. Die vom Gericht
gegebene Begründung sei korrekt. Das OLG müsse auf Anweisung des
Bundesverfassungsgerichts ausländischen Medien Zugang zum Gerichtssaal
verschaffen. 

Dazu sei es notwendig, das bestehende Akkreditierungsverfahren zu ändern. Dies
setze das Gericht mit dem neuen Akkreditierungsverfahren um. Soweit der Autor
behaupte, das Oberlandesgericht habe aus „Trotz“ oder „verletzter Eitelkeit“
gehandelt, handele es sich um eine unsachliche Unterstellung, die die Vermutung
nahelege, dass der Autor lediglich im Sinn habe, das Gericht und insbesondere
seinen Vorsitzenden zu diskreditieren. Der Justiziar des Magazins weist darauf hin,
dass der kritisierte Autor Jurist und seit 14 Jahren für das Blatt Korrespondent in



Karlsruhe sei. Der Beitrag sei zudem mit „Analyse von…“ überschrieben, was
klarstelle, dass er subjektive Elemente enthalte. Soweit der Beschwerdeführer meine,
die Begründung des OLG München sei – anders als im angegriffenen Beitrag erklärt
– „nicht falsch, sondern korrekt“, sei dies Unsinn. In der Pressemitteilung des OLG
München stehe, dass die „Durchführung eines neuen Akkreditierungsverfahrens“ im
Hinblick auf den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts „notwendig“ geworden
sei. Zu der Ansicht des Beschwerdeführers, es sei falsch zu behaupten, das
Verfassungsgericht habe dem Oberlandesgericht München „nahegelegt“, „ein
Zusatzkontingent von nicht weniger als drei Plätzen zu eröffnen, indem nach dem
Prioritätsprinzip oder etwa nach dem Losverfahren Plätze vergeben werden“, könne
es nur um die Frage gehen, ob die Verwendung des Verbs „nahelegen“ eine
zulässige Bewertung gewesen sei. Dies sei selbstverständlich der Fall. 

Der Beschwerdeausschuss sieht presseethische Grundsätze nicht verletzt; die
Beschwerde ist unbegründet. Der kritisierte Beitrag enthält keine falschen
Tatsachenbehauptungen. Für die Mutmaßung, das Oberlandesgericht habe sich
nach dem Beschluss des Verfassungsgerichts aus „Trotz“ oder „verletzter Eitelkeit“
für die Durchführung eines neuen Akkreditierungsverfahrens entschieden, anstatt die
konkret aufgezeigte Möglichkeit der Erweiterung des Kontingents zu wählen,
bestehen aus Sicht des Ausschusses hinreichende Anhaltspunkte. (0251/13/2)
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